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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz über die Feststellung eines vierten Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes 
Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 (Viertes Nachtragshaushaltsgesetz 
2015) 
 
 
 
 
A Problem 
 
Dem Sondervermögen „Versorgungsfonds“ soll im Jahr 2015 über die bereits gesetzlich be-
stimmten Zuführungen hinaus ein weiterer Betrag in Höhe von 635 Mio. Euro zugeführt wer-
den. Diese zusätzlichen Zuführungen sollen auf die im Jahr 2016 zu leistenden Zuführungen 
angerechnet werden. 
 
Die Möglichkeit weiterer Zuführungen ist bereits in § 15 Absatz 2 Satz 3 des Versorgungs-
fondsgesetzes grundsätzlich vorgesehen. Mit dem Nachtrag soll die erforderliche haushalts-
gesetzliche Ermächtigung zur Leistung dieser zusätzlichen Ausgaben geschaffen werden. 
 
Mit dem zeitgleich vorgelegten Entwurf zur Änderung des Versorgungsfondsgesetzes wird 
festgeschrieben, dass der zusätzliche Zuführungsbetrag in Höhe von 635 Mio. Euro auf den 
im Jahr 2016 zu leistenden Zuführungsbetrag angerechnet wird und diesen entsprechend 
mindert. Infolge dieser Anrechnungsvorschrift kann im Rahmen der Ergänzungsvorlage für 
den Haushalt 2016 der bislang im Haushaltsplanentwurf 2016 vorgesehene Zuführungsbe-
trag um 635 Mio. Euro auf dann Null reduziert werden. 
 
Die Deckung der zusätzlichen Ausgaben soll wie folgt erfolgen: 
 
 Erhöhung der Steuereinnahmen um 550 Mio. Euro auf dann 50.292 Mio. Euro; 
 Reduzierung der Zinsausgaben um 50 Mio. Euro; 
 Reduzierung des Personalverstärkungsansatzes im Einzelplan der Allgemeinen Fi-

nanzverwaltung um 35 Mio. Mio. Euro. 
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B Lösung 
 
Verabschiedung des Vierten Nachtragshaushaltsgesetzes 2015. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Die Mehrausgaben werden überwiegend durch Steuermehreinnahmen gedeckt. Mit der Er-
höhung der Steuereinnahmen wird das Ergebnis der aktuellen Ist-Entwicklung der Steuer-
einnahmen im Haushaltsvollzug 2015 umgesetzt. Die Nettoneuverschuldung beträgt unver-
ändert 1.926,4 Mio. Euro. 
 
Die vorgenommenen Veränderungen führen zu einer Erhöhung des Haushaltsvolumens in 
Höhe von 550.000.000 Euro:  
 
Haushaltsvolumen alt:  65.717.307.200 Euro 
Haushaltsvolumen neu:  66.267.307.200 Euro. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Finanzministerium. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
Keine. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
 
H Befristung 
 
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Art. 81 Abs. 3 LV i. V. m. § 11 LHO insgesamt auf 
das Haushaltsjahr 2015. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus dem geltenden Haushalts-
gesetz 2015 unter Berücksichtigung des 
Nachtragshaushaltsgesetzes 2015, des 
Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 
2015 und des Dritten Nachtragshaus-
haltsgesetzes 2015 
 

Entwurf eines Gesetzes über die Fest-
stellung eines vierten Nachtrags zum 
Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 
(Viertes Nachtragshaushaltsgesetz 2015) 
 

  

Artikel 1 
 

  

Das Gesetz über die Feststellung des 
Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 
(Haushaltsgesetz 2015) vom 18. Dezember 
2014 (GV. NRW. S. 955), in der Fassung 
des Dritten Nachtragshaushaltsgesetzes 
2015 vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 
691), 
 
wird wie folgt geändert: 
 
1.  In § 1 wird die Zahl „65 717 307 200“ 

durch die Zahl „66 267 307 200“ er-
setzt. 

 
 
 
2.  Der dem Haushaltsgesetz 2015 bei-

gefügte Gesamtplan (Haushaltsüber-
sicht, Finanzierungsübersicht und 
Kreditfinanzierungsplan) wird durch 
den diesem Nachtrag beigefügten 
Gesamtplan ersetzt.  

 
3 . Der dem Haushaltsgesetz 2015 bei-

gefügte Haushaltsplan wird nach 
Maßgabe des diesem Gesetz beige-
fügten Nachtrags geändert.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 
Feststellung des Haushaltsplans 
 
Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte 
Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 wird 
in Einnahmen und Ausgaben auf 
65 717 307 200 Euro festgestellt. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2015 in Kraft.  
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Begründung 
 
I.  Allgemeiner Teil 
 
Dem Sondervermögen „Versorgungsfonds“ soll im Jahr 2015 über die bereits gesetzlich be-
stimmten Zuführungen hinaus ein weiterer Betrag in Höhe von 635 Mio. Euro zugeführt wer-
den. Diese zusätzlichen Zuführungen sollen auf die im Jahr 2016 zu leistenden Zuführungen 
angerechnet werden. 
 
Die Möglichkeit weiterer Zuführungen ist bereits in § 15 Absatz 2 Satz 3 des Versorgungs-
fondsgesetzes grundsätzlich vorgesehen. Mit dem Nachtrag soll die erforderliche haushalts-
gesetzliche Ermächtigung zur Leistung dieser zusätzlichen Ausgaben geschaffen werden. 
 
Mit dem zeitgleich vorgelegten Entwurf zur Änderung des Versorgungsfondsgesetzes wird 
festgeschrieben, dass der zusätzliche Zuführungsbetrag in Höhe von 635 Mio. Euro auf den 
im Jahr 2016 zu leistenden Zuführungsbetrag angerechnet wird und diesen entsprechend 
mindert. Infolge dieser Anrechnungsvorschrift kann im Rahmen der Ergänzungsvorlage für 
den Haushalt 2016 der bislang im Haushaltsplanentwurf 2016 vorgesehene Zuführungsbe-
trag um 635 Mio. Euro auf dann Null reduziert werden. 
 
Die Deckung der zusätzlichen Ausgaben soll wie folgt erfolgen: 
 
 Erhöhung der Steuereinnahmen um 550 Mio. Euro auf dann 50.292 Mio. Euro; 
 Reduzierung der Zinsausgaben um 50 Mio. Euro; 
 Reduzierung des Personalverstärkungsansatzes im Einzelplan der Allgemeinen Fi-

nanzverwaltung um 35 Mio. Euro. 
 
 
II.  Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1: 
 
Zu Nr. 1: 
Die Änderung im Haushaltsvolumen ist Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen. 
 
Zu Nr. 2 und 3: 
Die Änderungen sind die Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen.  
 
Zu Artikel 2:  
 
Dieser Artikel enthält die Inkrafttretensklausel. 
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I. Inhalt und Notwendigkeit des Vierten Nachtragshaushalts 2015 
 
Dem Sondervermögen „Versorgungsfonds“ soll im Jahr 2015 über die bereits gesetzlich be-
stimmten Zuführungen hinaus ein weiterer Betrag in Höhe von 635 Mio. EUR zugeführt wer-
den. Diese zusätzliche Zuführung soll auf die im Jahr 2016 zu leistenden Zuführungen ange-
rechnet werden.  
 
Die Möglichkeit weiterer Zuführungen ist bereits in § 15 Absatz 2 Satz 3 des Versorgungs-
fondsgesetzes grundsätzlich vorgesehen.  
 
Mit dem Nachtrag soll die erforderliche haushaltsgesetzliche Ermächtigung zur Leistung die-
ser zusätzlichen Ausgaben geschaffen werden. 
 
In dem zeitgleich vorgelegten Entwurf zur Änderung des Versorgungsfondsgesetzes wird 
festgeschrieben, dass der zusätzliche Zuführungsbetrag in Höhe von 635 Mio. EUR auf den 
im Jahr 2016 zu leistenden Zuführungsbetrag angerechnet wird und diesen entsprechend 
mindert. Infolge dieser Anrechnungsvorschrift kann im Rahmen der Ergänzungsvorlage für 
den Haushalt 2016 der bislang im Haushaltsplanentwurf 2016 vorgesehene Zuführungsbe-
trag um 635 Mio. EUR auf dann Null reduziert werden. 
 
Die Deckung der zusätzlichen Ausgaben soll wie folgt erfolgen: 
 
 Erhöhung der Steuereinnahmen um 550 Mio. EUR auf dann 50.292 Mio. EUR; 
 Reduzierung der Zinsausgaben um 50 Mio. EUR; 
 Reduzierung des Personalverstärkungsansatzes im Einzelplan der Allgemeinen Fi-

nanzverwaltung um 35 Mio. Mio. EUR. 
 
Eine Gesamtdarstellung aller mit dem Vierten Nachtrag vorgenommenen Veränderungen ist 
in einer dem gedruckten Haushalt entsprechenden Darstellung als Anlage 1 beigefügt. 
 
 
II. Auswirkungen der Veränderungen des Vierten Nachtragshaushalts auf das 

Haushaltsvolumen und die Nettoneuverschuldung 
 
 
1. Auswirkung der Veränderungen auf das Haushaltsvolumen 
 
Die vorgenommenen Veränderungen führen zu einer Erhöhung des Haushaltsvolumens in 
Höhe von 550 Mio. EUR (Saldo aus Mehrausgaben in Höhe von 635 Mio. EUR und Minder-
ausgaben in Höhe von 85 Mio. EUR). 
 
Haushaltsvolumen alt:  65.717.307.200 EUR 
Haushaltsvolumen neu: 66.267.307.200 EUR 
 
 
2. Auswirkung der Veränderungen auf die Nettoneuverschuldung 
 
Die Nettoneuverschuldung verändert sich durch die vorgenommen Veränderungen nicht, da 
die Mehrausgaben vollständig durch Steuermehreinahmen und Minderausgaben gedeckt 
werden. 
 

Nettoneuverschuldung alt:  1.926,4 Mio. EUR 
Nettoneuverschuldung neu:  1.926,4 Mio. EUR. 
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III. Notwendige Änderungen des Haushaltsgesetzes 2015  
 
In Folge der Erhöhung des Haushaltsvolumens sind Änderungen in § 1 des Haushaltsgeset-
zes 2015 erforderlich. 
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